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Gesetz 
zur Änderung des Justizgesetzes 

Nordrhein-Westfalen sowie weiterer Gesetze 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

300 

Gesetz 
zur Änderung des Justizgesetzes 

Nordrhein-Westfalen sowie weiterer Gesetze 

Vom 6. Dezember 2022 

Artikel 1 
Änderung des Justizgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen vom 26 . Januar 
2010 (GV. NRW. S. 30), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 543) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu Teil 2 Kapitel 1 Abschnitt 2 wird 
wie folgt gefasst : 

,,Abschnitt 2: 
Übersetzerinnen und Übersetzer, 

Gebärdensprachdolmetscherinnen und 
Gebärdensprachdolmetscher". 

b) Die Angaben zu den §§ 33 bis 43 werden 
folgt gefasst: 

,,§ 33 Übersetzerinnen und Übersetzer 

§ 34 Bestätigung der Übersetzung 

§ 35 Gebärdensprachdolmetscherinnen und 
Gebärdensprachdolmetscher 

§ 36 Zuständigkeit 

§ 37 Ordnungswidrigkeit 

§ 38 Kosten 

§ 39 Vorübergehende Dienstleistungen 

§ 40 (weggefallen) 

§ 41 (weggefallen) 

§ 42 (weggefallen) 

§ 43 (weggefallen)". 

wie 

c) Nach der Angabe zu § 43 werden folgende Anga
ben eingefügt: 

,,Abschnitt 3: 
Sachverständige 

§ 43a Übermittlung personenbezogener Daten". 

d) Die Angabe zu§ 129c wird wie folgt gefasst : 

,,§ 129c Weitere Auslagen". 

2. Die Überschrift des Teils 2 Kapitel 1 Abschnitt 2 
wird wie folgt gefasst: 

,,Abschnitt 2: 
Übersetzerinnen und Übersetzer, 

Gebärdensprachdolmetscherinnen und 
Gebärdensprachdolmetscher" 

3. § 33 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 33 
Übersetzerinnen und Übersetzer 

(1) Zur schriftlichen Sprachübertragung für ger_icht
liche und staatsanwaltliche Zwecke werden Uber
setzerinnen und Übersetzer im Sinne von § 142 Ab
satz 3 Satz 1 der Zivilprozessordnung ermächtigt. 

(2) Auf die Ermächtigung finden die §§ 3, 4 und 5 
Absatz 3 und 4 sowie die §§ 7 bis 10 des Ge
richtsdolmetschergesetzes vom 10. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2121, 2124) , das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S . 2099) ge
ändert worden ist, entsprechende Anwendung. An 
die Stelle der Dolmetscherprüfung und der Prüfung 
für den Dolmetscherberuf tritt die entsprechende 
Prüfung für Übersetzerinnen und Übersetzer. 

(3) Übersetzerinnen und Übersetzer sind zur Ge
heimhaltung besonders zu verpflichten und insbeson
dere auf die Vorschriften über die Wahrung des Steu
ergeheimnisses gemäß § 30 der Abgabenordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 
2002 (BGBL I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt dmch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGB!. I 
S. 1142) geändert worden ist , hinzuweisen. § 1 Ab
satz 2 und 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 
1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 
des Gesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942) 
geändert worden ist, gilt entsprechend. 

(4) Die Übersetzerermächtigung umfasst_ das Recht, 
die Richtigkeit und Vollständigkeit von Ubersetzun
gen zu bescheinigen. Dies gilt auch für bereits vorge
nommene Ubersetzungen, die zur Prüfung der Rich
tigkeit und Vollständigkeit vorgelegt werden. Die 
Ubersetzerin oder der Ubersetzer ist verpflichtet, die 
ihr oder ihm anvertrauten Schriftstücke sorgsam 
aufzubewahren und von ihrem Inhalt Unbefugten 
keine Kenntnis zu geben. 

(5) Di_e ermächtigte Übersetzerin und der ermäch
tigte Ubersetzer sind verpflichtet, bei der Präsiden
tin oder dem Präsidenten des nach § 36 Absatz 2 
zuständigen Landgerichts die persönliche Unter
schrift zu hinterlegen. Die Präsidentin oder der 
Präsident des Landgerichts kann auf A_ntrag bestä
tigen, dass __ die Unterschrift von der Ubersetzerin 
oder dem Ubersetzer herrührt und dass sie oder er 
mit der Anfertigung derartiger Übersetzungen be
traut ist. 

(6) Wer nach Absatz 1 ermächtigt ist, kann die Be
zeichnung „Durch die Präsidentin oder den Präsi
denten des O1:)erlandesgerichts (Angabe des Ortes) 
ermächtigte Ubersetzerin für (Angabe der Spra
che/n, für die sie ermächtigt ist) " oder „Durch die 
Präsidentin oder den Präsidenten des Oberfandesge
richts (Angabe des Ortes) ermächtigter Ubersetzer 
für (Angabe der Sprache/n , für die er ermächtigt 
ist) " führen. " 

4. § 34 wird aufgehoben. 

5. § 35 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 35 

Gebärdensprachdolmetscherinnen und 
Gebärdensprachdolmetscher 

(1) Zur Übertragung zwischen mündlicher Sprache 
und Gebärdensprache für gerichtliche und staats
anwaltliche Zwecke werden Gebärdensprachdol
metscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher all
gemein beeidigt im Sinne von § 189 des Gerichtsver
fassungsgesetzes . 

(2) Auf die allgemeine Beeidigung finden die §§ 3 bis 
5 und die §§ 7 bis 10 des Gerichtsdolmetschergeset
zes entsprechende Anwendung. 

(3) Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebär
densprachdolmetscher sind zur Geheimhaltung be
sonders zu verpflichten und insbesondere auf die 
Vorschriften über die Wahrung des Steuergeheimnis
ses gemäß § 30 der Abgabenordnung hinzuweisen. 
§ 1 Absatz 2 und 3 des Verpflichtungsgesetzes gilt 
entsprechend. 

(4) Wer nach Absatz 1 allgemein beeidigt ist, kann 
die Bezeichnung „Allgemein beeidigte Dolmetsche
rin für die Gebärdensprache" oder „Allgemein be
eidigter Dolmetscher für die Gebärdensprache" füh
ren." 

6. Die §§ 36 bis 38 werden aufgehoben. 

7. § 39 wird § 34. 
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8. § 40 wird § 36 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ihre oder seine 
berufliche Niederlassung hat; in Ermange
lung einer solchen ist der Wohnsitz maßge
bend" durch die Wörter „ihren oder seinen 
Wohnsitz hat; in Ermangelung eines solchen 
ist die berufliche Niederlassung maßgebend" 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „weder eine be
rufliche Niederlassung noch einen Wohnsitz" 
durch die Wörter „weder einen Wohnsitz noch 
eine berufliche Niederlassung" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,,§ 37" durch die 
Wörter ,,§ 33 Absatz 1 und§ 35 Absatz 1" ersetzt. 

9. § 41 wird§ 37 und wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 1 werden das Wort „Dol
metscherin" durch das Wort „Gebärdensprach
dolmetscherin" und das Wort „Dolmetscher" 
durch das Wort „Gebärdensprachdolmetscher" 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „5 000" durch die 
Angabe „3 000" ersetzt. 

10. § 42 wird§ 38. 

11. § 43 wird§ 39 und wie folgt gefasst: 

,,§ 39 
Vorübergehende Dienstleistungen 

(1) Übersetzerinnen und Übersetzer sowie Gebär
densprachdolmetscherinnen und Gebärdensprach
dolmetscher, die in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Ver
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zur Ausübung einer in § 33 Ab
satz 1 oder § 35 Absatz 1 genannten oder vergleich
baren Tätigkeit rechtmäßig niedergelassen sind , 
dürfen diese Tätigkeit auf dem Gebiet des Landes 
Nordrhein-Westfalen wie eine in die gemeinsame 
Datenbank nach § 9 Absatz 2 Satz 2 des Gerichts
dolmetschergesetzes eingetragene Person vorüberge
hend und gelegentlich ausüben (vorübergehende 
Dienstleistungen). Wenn weder die Tätigkeit noch 
die Ausbildung zu dieser Tätigkeit im Staat der Nie
derlassung reglementiert sind , gilt dies nur, wenn die 
Person die Tätigkeit dort während der vorhergehen
den zehn Jahre mindestens zwei Jahre ausgeübt hat . 

(2) Vorübergehende Dienstleistungen sind nur zuläs
sig, wenn die Person vor der ersten Erbringung von 
Dienstleistungen im Inland der nach § 36 Absatz 1 
zuständigen Behörde in Textform die Aufnahme der 
Tätigkeit angezeigt hat. Der Anzeige müssen neben 
den in die gemeinsame Datenbank nach § 9 Absatz 2 
Satz 2 des Gerichtsdolmetschergesetzes einzutragen
den Angaben folgende Dokumente beigefügt sein: 

1. eine Bescheinigung darüber, dass die Person in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig 
zur Ausübung einer der in § 33 Absatz 1 oder 
§ 35 Absatz 1 genannten oder vergleichbaren Tä
tigkeit niedergelassen ist und dass ihr die Aus
übung dieser Tätigkeit zum Zeitpunkt derVorlage 
der Bescheinigung nicht, auch nicht vorüber
gehend, untersagt ist, 

2. ein Berufsqualifikationsnachweis, 

3. sofern der Beruf im Staat der Niederlassung 
nicht reglementiert ist, einen Nachweis darüber, 
dass die Person die Tätigkeit dort während der 
vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei 
Jahre rechtmäßig ausgeübt hat, und 

4. die Angabe der Berufsbezeichnung, unter der die 
Tätigkeit im Inland zu erbringen ist. 

(3) Die Anzeige ist jährlich zu wiederholen, wenn 
die Person beabsichtigt, während des betreffenden 
Jahres weiter vorübergehende Dienstleistungen im 
Inland zu erbringen. 

(4) Sobald die Anzeige nach Absatz 2 vollständig 
vorliegt und das Verfahren nach § 33 Absatz 2, § 35 
Absatz 2, jeweils in Verbindung mit § 5 des Gerichts
dolmetschergesetzes , abgeschlossen ist, nimmt die 
zuständige Behörde mit der Aufnahme in die ge
meinsame Datenbank nach § 9 Absatz 2 Satz 2 des 
Gerichtsdolmetschergesetzes eine vorübergehende 
Registrierung oder ihre Verlängerung um ein Jahr 
vor. Das Verfahren ist kostenfrei. 

(5) Die vorübergehenden Dienstleistungen der Ge
bärdensprachdolmetscherin oder des Gebärden
sprachdolmetschers, der Ubersetzerin oder des Uber
setzers sind unter der in der Sprache des Niederlas
sungsstaats für die Tätigkeit bestehenden Berufsbe
zeichnung zu erbringen. Eine Verwechslung mit den 
in § 33 Absatz 6 und § 35 Absatz 4 aufgeführten Be
rufsbezeichnungen muss ausgeschlossen sein." 

12. Nach§ 43 wird folgender Abschnitt 3 eingefügt: 

,,Abschnitt 3: 
Sachverständige 

§ 43a 
Ü bermittlung personenbezogener D aten 

(1) Gerichte und Staatsanwaltschaften dürfen per
sonenbezogene Daten über die von ihnen herange
zogenen Sachverständigen von Amts wegen an die 
Kammern im Geltungsbereich dieses Gesetzes über
mitteln, denen die Sachverständigen angehören oder 
von denen diese benannt oder öffentlich bestellt und 
vereidigt worden sind. 

(2) Eine Übermittlung nach Absatz 1 ist zulässig zur 
Erfüllung der den Kammern gegenüber ihren Ange
hörigen und bei der Benennung sowie öffentlichen 
Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen 
obliegenden Aufgaben, wenn 

1. gegen die Sachverständigen ein Ordnungsgeld 
verhängt oder der Vergütungsanspruch nach § Ba 
des Justizvergütungs- und -entschädigungsgeset
zes vom 5. Mai 2004 (BGB!. I S. 718, 776) in der 
jeweils geltenden Fassung entfallen oder be
schränkt worden ist, 

2. Sachverständige die Pflichten nach den §§ 407, 
407a , 411 Absatz 1 und 3 der Zivilprozessord
nung sowie § 75 und § 72 in Verbindung mit § 48 
Absatz 1 der Strafprozessordnung in der jeweils 
geltenden Fassung mehr als nur geringfügig ver
letzen oder 

3. Tatsachen vorliegen, die geeignet sind, Zweifel an 
der besonderen Sachkunde oder Eignung, insbe
sondere der unabhängigen, gewissenhaften und 
unparteilichen Leistungserbringung zu begründen. 

(3) Den Kammern können nach Maßgabe der Ab
sätze 1 und 2 Vorgänge aus den V~rfahrensakten 
übermittelt werden. Die für den Ubermittlungs
zweck nicht erforderlichen personenbezogenen Da
ten sind zu anonymisieren , soweit dies keinen unver
hältnismäßigen Aufwand erfordert . 

(4) Die §§ 18 bis 21 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz sind entsprechend anzu
wenden, soweit Bundesrecht keine Regelungen ent
hält." 

13. § 129a wird wie folgt gefasst: 

,,§ 129a 
Gebühren und Auslagen 

In Hinterlegungssachen gelten für die Erhebung von 
Kosten (Gebühren und Auslagen) ergänzend zu § 124 
die Bestimmungen dieses Kapitels und das Gebüh
renverzeichnis (Anlage zu § 124) ." 

14. § 129c wird wie folgt gefasst: 

,,§ 129c 
Weitere Auslagen 

Als weitere Auslagen werden erhoben: 

1. die Beträge, die bei der Umwechslung von Zah
lungsmitteln nach § 13 Absatz 2 Satz 2 des Hin-
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terlegungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16. 
März 2010 (GV. NRW. S. 192) in der jeweils gel
tenden Fassung oder bei der Besorgung von Ge
schäften nach § 16 des Hinterlegungsgesetzes 
Nordrhein-Westfa len an Banken oder an andere 
Stellen zu zahlen sind, 

2. die Dokumentenpauschale nach der Num
mer 9000 des Kostenverzeichnisses gemäß Anlage 
1 zu § 3 Absatz 2 des Gerichtskostengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Feb
ruar 2014 (BGBl. I S. 154) in der jeweils gelten
den Fassung für Kopien und Ausdrucke, die an
zufertigen sind , weil ein Antrag a uf Annahme 
nicht in der erforderlichen Anzahl von Stücken 
vorgelegt worden ist ." 

15. Satz 2 der Anmerkung zu Nummer 2.3 der Anlage zu 
§ 124 wird wie folgt gefasst : 

,, Die Gebühr entsteht nicht im Fall ei ner Selbstaus
kunft oder wenn die Einsicht zur Ausübung einer 
ehrenamtlich en Betreuung im Sinne von § 19 Ab
satz 1, § 21 des Betreuungsorganisa tionsgesetzes 
vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S . 882, 917) , das zuletzt 
durch Artikel 6 und 7 des Gesetzes vom 24. Juni 
2022 (BGB!. I S . 959) geändert worden ist , benötigt 
wird ." 

16. In der Anmerkung zu Nummer 3.2 der Anlage zu 
§ 124 werden nach den Wörtern ,, (§ 189 des Ge
richtsverfass ungsgesetzes)," di e Wörter „Gebärden
sprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdol
metschern," eingefü gt . 

17. In der Anmerkung zu Nummer 3.4 der Anlage zu 
§ 124 werden nach dem Wort „Dolmetschern" die 
Wörter „sowie Gebärdensprachdolmetscherinnen 
und Gebärdensprachdolmetscher" eingefügt und die 
Wörter „gemäß§ 36 Absatz l " gestrichen. 

321 
Artikel 2 

Änderung des Hinterlegungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen 

In § 25 Absatz 2 des Hinterlegungsgesetzes Nordrhein
Westfalen vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 192) , das zu
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19 . Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 1004) geändert worden ist, wird die 
Angabe ,,§§ 1814, 1818 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(§§ 1667, 1915 des Bürgerlichen Gesetzbuchs)" durch die 
Angabe ,,§§ 1844 , 1845 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(§ 1667 Absatz 2, § 1888 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge
setzbuchs)" ersetzt. 

2170 
Artikel 3 

Änderung des Berufsvormünderausführungsgesetzes 

Das Berufsvormünderausführungsgesetz vom 17. Dezem
ber 2002 (GV. NRW. S . 633), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 1. September 2020 (GV. NRW. S. 818) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wör
ter „Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuern" durch 
die Wörter „beruflichen Betreuerinnen und Betreuer" 
ersetzt. 

2. In § 2 Absa tz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 11" durch 
die Angabe,,§ 17 " ersetzt. 

40 
Artikel 4 

Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch 

Das Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
vom 20. September 1899 (PrGS. NW S. 105) , das zuletzt 
durch Artikel 22 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90) geändert worden ist , wird wie folgt ge
ändert: 

1. In Artikel 18 § 3 wird die Anga be ,,, des § 1815" ge
strichen. 

2. Artikel 72 Absa tz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird das Wort ,,, Gegenvormundes" ge
str ichen. 

b) Der folgende Satz wird angefügt: 

:n2 

,,§ 1 Absatz 2 und § 49 Absatz 1 Satz 2 des Landes
beamtengesetzes Nordrhein-Westfalen vom 14. 
Juni 2016 (GV. NRW. S. 310 , ber. S. 642), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 
(GV. NRW. S. 524) geändert worden ist , bleiben un
berührt. " 

Artikel 5 
Änderung des Landesri chter- und S taatsanwältegesetzes 

In § 91 Absatz 1 Satz 4 des Landesrichter- und Staatsan
wältegesetzes vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. April 
2022 (GV. NRW. S . 524) geändert worden ist, wird die 
Angabe ,,§ 1896" durch die Angabe,,§ 1814" ersetzt. 

Ai-tikel 6 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Dezember 2022 

Di e Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Mini sterin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t end r e n k 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef Laum an n 

2251 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister der Justiz 

Dr. Benjamin Li m b a c h 

- GV. NRW. 2022 S. 1072 

Hauptsatzung der 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 

Vom 18. November 2022 

Aufgrund der § 49 Absatz 5, § 93 Absatz 5, § 94 Absatz 6, 
§ 97 Absatz 2, § 98 Absatz 1, 3, 5, 6 und 10 , § 103 Ab
satz 3 des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen 
(LMG NRW) vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334), von de
nen § 49 zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
13. April 2022 (GV. NRW. S . 504), §§ 93 und 98 zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. 


	Nordrhein-Westfalen Gesetz- und Verordnungsblatt, Jahr: 22, Nr.: 47

